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[bookmark: _GoBack]Abgrenzung zum Flugdach bzw. Sonnenschutz
Schilfmatten auf einer Pergola bzw. komplett schließbare metallische Abdeckungen entsprechen nicht dem Charakter eines begrünbaren Rankgerüsts und sind daher nicht bewilligungsfrei. Sofern es sich um horizontale Beschattungselemente handelt, die einer (einfahrbaren) Markise gleichzusetzen sind, kann von einer bewilligungsfreien Bauführung ausgegangen werden, trotzdem können auch diese Beschattungsvorrichtungen relevant im Sinne des § 85 BO werden.
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